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4.3 Ausgewählte Einzelfragen

4.3.1 Vorbemerkung

Nachstehend werden – ohne Anspruch auf vollständige 
Darstellung – einige ausgewählte Einzelfragen betrach-
tet, welche (auch) für die Einheitsbeschwerde in Steuer-
sachen von Interesse sind. Der Aufbau folgt dabei dem 
chronologischen Ablauf vom Moment des anzufechten-
den Entscheids über die Beschwerdeerhebung bis zum 
Urteil des Bundesgerichts.

4.3.2 Kein Anwaltsmonopol

Die Frage, ob das Anwaltsmonopol über zivil- und straf-
rechtliche Angelegenheiten auch auf die öffentlich-recht-
lichen Angelegenheiten ausgedehnt werden sollte, führte 
zu langen und wechselvollen Diskussionen160. Der Bun-
desrat hatte in seiner Botschaft nämlich eine solche 
 Ausweitung noch vorgesehen, da er von einer generellen 
Ausdehnung des Anwaltsmonopols eine «siebende» Wir-
kung erwartete und – zu Recht – darauf hinwies, dass 
«das Einreichen einer Beschwerde im öffentlichen Recht 
(…) nicht weniger formelle und materielle Rechtskennt-
nisse voraus(setze) als die Beschwerdeführung im Zivil- 
oder Strafrechtsbereich»161. Dabei war sich der Bundes-
rat der Folgen für das Steuerrecht durchaus bewusst, hielt 
er doch fest, wegen Fehlens eines Anwaltsmonopols für 
die Vertretung vor den Vorinstanzen habe «die Ausdeh-
nung des Anwaltsmonopols zur Folge, dass eine Partei, 
die sich im vorinstanzlichen Verfahren von einem Steu-
erexperten hat vertreten lassen, im Verfahren vor dem 
Bundesgericht entweder ihren Parteivertreter wechseln 
oder aber – unter Verzicht auf die Parteientschädigung – 
die Beschwerde in eigenem Namen einreichen muss. Da-
von ist ein gewisser Abhalteeffekt zu erwarten, der zur 
Entlastung des Bundesgerichts beitragen dürfte.»

Nachdem der Ständerat ursprünglich – gegen seine vor-
beratende Kommission – dem Bundesrat noch gefolgt 
war162, wurde diese Regelung schliesslich in den Räten 
doch wieder dahingehend zurück geändert, dass die bis-
herige Regelung weiter gelten sollte und der Anwalts-
zwang weiterhin auf das Zivil- und Strafrecht beschränkt 
bleibt163. Massgebend für diesen Meinungsumschwung 
waren nicht zuletzt die gebräuchlichen Verhältnisse im 
Beitrags- und Steuerrecht, in welchen oft Treuhänder 

160 Vgl. Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die wesent
lichen Neuerungen und was sie bedeuten, 32 f., auch zum 
Folgenden.

161 Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 
4293, auch zum Folgenden.

162 AB S 2003, 895 f.
163 Art. 40 Abs. 1 BGG.

oder Steuerberaterinnen ohne Anwaltspatent Klienten 
vertreten164.

Dieses Beibehalten des Status quo für das öffentliche 
Recht lässt sich – zumindest für das Steuerrecht – sicher 
rechtfertigen, da sich mit der öffentlich-rechtlichen Ein-
heitsbeschwerde kaum mehr komplexe Abgrenzungs-
fragen ergeben, zumal die subsidiäre Verfassungsbe-
schwerde im Steuerrecht nur marginale Bedeutung hat165. 
Allerdings sind ausreichende Begründungen für ein gutes 
Prozessieren nach wie vor unabdingbar166.

Nichts geändert hat sich auch bei steuerstrafrechtlichen 
Prozessen. Da es sich bei sämtlichen Steuerstrafen um 
echte kriminalrechtliche Strafen handelt167, gilt für ent-
sprechende Verfahren – unabhängig vom letztlich für die 
Anrufung des Bundesgerichts einschlägigen Rechtsmit-
tel168 – das Anwaltsmonopol169.

4.3.3 Keine Zugangsbeschränkungen

Nach wie vor existieren im Steuerrecht keine Beschrän-
kungen für den Zugang zum Bundesgericht. Wiewohl 
selbstverständlich auch Steuerstreitigkeiten einen Streit-
wert aufweisen170, hat der entsprechende Streitwertgren-
zen aufstellende Artikel mangels ausdrücklicher Erwäh-
nung für das Steuerrecht keine Bedeutung171.

164 AB N 2004, 1589 ff. Zu diesem Meinungsumschwung beige
tragen hat sicher auch die «Überzeugungsarbeit» der von ei
ner Änderung betroffenen Berufsverbände, welche – durchaus 
legitimerweise und letztlich auch erfolgreich – ihre Interessen 
zu wahren versuchten; vgl. etwa Schüle, Auf leisen Sohlen 
zum Anwaltsmonopol?, 555.

165 Vgl. nachstehend Abschn. 5. Zur Bedeutung sauberer Abgren
zungen und sorgfältigen Prozessierens nach bis Ende 2006 
geltendem Recht vgl. aber etwa ForSter, Woran staatsrecht
liche Beschwerden scheitern, 77 ff. Immerhin sei angemerkt, 
dass auch in Zukunft die bundesgerichtliche Prüfung der vor
gebrachten Rügen nach den Vorschriften über die entspre
chende Beschwerdeart erfolgt; Art. 119 Abs. 3 BGG.

166 Vgl. nachstehend Abschn. 4.3.5.
167 BeuSch, Vorbem. zu Art. 45  50 StG N 10 mwH. Der Bericht 

der Expertenkommission Steuerstrafrecht vom Oktober 2004, 
26 ff., spricht bezogen auf die übertretungsstrafrechtlichen 
Regelungen in DBG und StHG von «Verwaltungsverfahren mit 
Sanktionen mit strafrechtlichem Charakter»; vgl. auch den 
Bericht der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Stän
derates vom 13.2.2006 zur Initiative des Kantons Jura: «Auf
hebung von Bundessteuerbestimmungen, die gegen Artikel 
6 EMRK verstossen» (BBl 2006, 4021) sowie die diesbezüg
liche Stellungnahme des Bundesrats vom 12.4.2006 (BBl 2006, 
4039).

168 Vgl. nachstehend Abschn. 4.6.
169 Art. 40 Abs. 1 BGG.
170 Dies zeigt sich insbesondere auch bei der Verlegung der Ge

richtskosten, deren Höhe massgeblich vom Streitwert ab
hängt (Art. 65 Abs. 2 BGG); vgl. auch nachstehend Abschn. 
4.3.13.

171 Art. 85 Abs. 1 BGG: auf dem Gebiet der Staatshaftung und 
der öffentlichrechtlichen Arbeitsverhältnisse, wenn der Streit
wert weniger als Fr. 30 000 bzw. 15 000 beträgt. Von diesen 
Beträgen kann nur abgewichen und dennoch ein Zugang zum 
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4.3.4 Zulässigkeit elektronischer Eingaben

Auch Bundesgericht und übrige Bundesbehörden kön-
nen und wollen sich den neueren Kommunikations-
formen nicht verschliessen. Neu ist so die Einreichung 
von Rechtsschriften auf elektronischem Weg möglich172. 
Dabei muss das Dokument, das die Rechtsschrift und die 
Beilagen enthält, von der Partei oder ihrem Vertreter bzw. 
ihrer Vertreterin mit einer anerkannten elektronischen 
Signatur versehen werden. Diese hat wie die handschrift-
liche Unterschrift die Zuordnung eines Dokumentes zu 
einer Person zu garantieren sowie zu bestätigen, dass der 
Unterzeichner mit dem verfassten Inhalt einverstanden 
ist und Dritten gegenüber erklärt, dass er die entspre-
chenden Rechtsfolgen auf sich nimmt173. Um diesen An-
forderungen genügen zu können, kann es sich bei der – 
gemäss Terminologie des Bundesgerichtsgesetzes – an-
erkannten elektronischen Signatur nur um eine qualifi-
zierte elektronische Signatur im Sinne der einschlägigen 
Gesetzgebung handeln174.

Das Bundesgericht bestimmt sodann in einem Regle-
ment, in welchem Format die elektronische Zustellung 
erfolgen kann175. Die – zwingend notwendige – Regelung 

Bundesgericht erlangt werden, wenn es sich um eine Rechts
frage von grundlegender Bedeutung handelt; vgl. dazu etwa 
Gächter/thurnherr, Neues Bundesgerichtsgesetz: Rechts
schutz gewahrt, 34.

 Eine weitere Streitwertgrenze findet sich in Art. 83 lit. f  
Ziff. 1 BGG für das öffentliche Beschaffungswesen; vgl. zu 
den aktuellen Streitwertgrenzen für das Jahr 2006 die V des 
EVD über die Anpassung der Schwellenwerte im öffentlichen 
Beschaffungswesen, AS 2005, 5677. Auch bei Erreichen der 
Schwellenwerte wird hier gemäss Art. 83 lit. f Ziff. 2 BGG zu
sätzlich vorausgesetzt, dass sich eine Rechtsfrage von grund
sätzlicher Bedeutung stellt; zur Problematik dieser Regelung 
vgl. WolF, Die neue Rechtsmittelordnung im Bund, 11 ff.

172 Art. 42 Abs. 4 BGG; vgl. auch Art. 21a VwVG (in der Fassung 
ab 1.1.2007). Es gibt dabei insbesondere keine Beschränkung 
des Kreises der dergestalt Eingabeberechtigten; Botschaft zur 
Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 4263.

173 Vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 
2001, 4263; vgl. auch Spühler/DolGe/VocK, Art. 42 BGG N 7 f.

174 Art. 2 lit. c ZertES (BG über die elektronische Signatur). Vgl. 
auch Art. 2 lit. e des Reglementes des Bundesgerichts vom 
5.12.2006 über den elektronischen Rechtsverkehr mit Parteien 
und Vorinstanzen (ReRBGer) und Art. 14 Abs. 2bis OR, wonach 
der eigenhändigen Unterschrift nur eine qualifizierte elektro
nische Signatur gleichgestellt ist, die auf einem qualifizierten 
Zertifikat eines anerkannten ZertifizierungsdiensteAnbieters 
im Sinne des ZertES beruht. Ob allerdings das zusätzliche 
Einführen eines weiteren Begriffs im Bundesgerichtsgesetz 
im an solchen Definitionen ohnehin nicht armen Rechtsgebiet 
des elektronischen Rechtsverkehrs nötig gewesen war, er
scheint fraglich; vgl. BeuSch/rohner, Möglichkeiten und Gren
zen der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen 
bei den direkten Steuern, 4.4.1. Die Frage (noch) offen las
send dagegen Bühler, Der elektronische Geschäftsverkehr mit 
dem schweizerischen Bundesgericht, 394 f.

175 Vgl. Bühler, Der elektronische Geschäftsverkehr mit dem 
schweizerischen Bundesgericht, 395 f. Zur Frage der Fristen
wahrung vgl. vorstehend Abschn. 4.2.6.

derartiger Fragen auf dieser Normhierarchiestufe ist da-
bei angesichts der Tatsache, dass die technischen For-
mate sehr schnell ändern können, mehr als sinnvoll176. 
Die Möglichkeit zur elektronischen Einreichung bzw. 
zur Zustellung der Entscheide auf diesem Weg wird we-
gen der damit verbundenen Effizienzgewinne in Zukunft 
sicher an Bedeutung gewinnen177.

4.3.5 Begründungspflicht der Beschwerde

Währenddem im bis Ende 2006 und (in übergangsrecht-
lichen Konstellationen auch heute noch) geltenden Recht 
bei der staatsrechtlichen Beschwerde das strenge Rüge-
prinzip gilt178, war im Verfahren der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde die Begründungspflicht etwas weniger 
streng179. Neu verlangt das Gesetz für sämtliche Be-
schwerden, dass die Rechtsschriften in einer Begründung 
in gedrängter Form darlegen, inwiefern der angefochtene 
Akt Recht verletze180. Nach der Intention der Botschaft 
sind an die Begründung eher höhere Anforderungen als 
bisher bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu stel-
len. Zwar werde «es Sache der Rechtsprechung sein, zu 
entscheiden, ob eine Begründung ohne ausdrückliche 
Nennung der verletzten Bestimmungen» ausreiche. «An-
gesichts der hohen Arbeitslast des Bundesgerichts (müs-
se aber) verlangt werden, dass die Beschwerdeführer ihre 
Begehren hinreichend begründen und damit zu einer 
 effizienten Justiz» beitrügen181. Was genau dies im Er-
gebnis heisst, kann heute noch nicht gesagt werden. Klar 
scheint immerhin, dass – ausgehend von der heutigen 
Rechtsprechung zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde – 
aus der Beschwerde mindestens ersichtlich werden muss, 
in welchen Punkten und weshalb der angefochtene Akt 
beanstandet wird, wobei sich die Begründung in minima-
lem Umfang auch mit dem angefochtenen Entscheid aus-

176 Vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 
2001, 4266; vgl. BeuSch/rohner, Möglichkeiten und Grenzen 
der elektronischen Einreichung von Steuererklärungen bei 
den direkten Steuern, 4.3.3.

177 Vgl. auch Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die we
sentlichen Neuerungen und was sie bedeuten, 28. Vgl. aber 
zur Problematik der Anfangsphase vorstehend Fn 158.

178 Art. 90 Abs. 1 lit. b OG; vgl. häFelin/haller, Schweizerisches 
Bundesstaatsrecht. Die neue Bundesverfassung, N 2033 
mwH.

179 Art. 108 OG. Vgl. aber BGE 130 I 312 E 1.
180 Art. 42 Abs. 2 BGG. Zu den Konsequenzen der Begründungs

pflicht für die Rügen der Verletzung von Grundrechten und 
von kantonalem und interkantonalem Recht vgl. Art. 106  
Abs. 2 BGG sowie nachstehend Abschn. 4.3.8.

181 Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 
4294, 4346. In diesem Sinn auch Karlen, Das neue Bundesge
richtsgesetz – Die wesentlichen Neuerungen und was sie be
deuten, 26: «(Mit Art. 42 Abs. 2 BGG) besteht eine Grundlage, 
die Begründungspflicht inskünftig etwas strenger zu handha
ben.»
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einander setzen muss182. Sicher ist zudem, dass – bei 
allem Verständnis für Effizienzüberlegungen – die Be-
gründungspflicht nicht (besonders) streng sein darf, um 
das Gericht von Geschäften zu befreien. Ist eine Begrün-
dung aber einmal wirklich ungenügend, so kann dies in 
offensichtlichen Fällen sogar zu einer einzelrichterlichen 
Nichteintretensverfügung führen183.

4.3.6 Kostenvorschusspflicht

Da es nach BGG keine unentgeltlichen Verfahren mehr 
gibt und in sämtlichen Verfahren vor Bundesgericht Kos-
ten verlegt werden184, sind diese Kosten grundsätzlich si-
cherzustellen, und zwar durch diejenige Partei, welche 
das Bundesgericht anruft185. Deutlich zu Gunsten des 
Rechtsuchenden vereinfacht worden sind die Modali-
täten der Einhaltung der angesetzten Zahlungsfristen: 
Währenddem nach geltendem Recht aufgrund der stren-
gen bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Frist nur 
eingehalten ist, wenn der Vorschuss spätestens am letzten 
Tag der Frist beim Gericht eingeht oder an die Post über-
geben wird186, so gilt neu die Frist für die Zahlung eines 

182 BGE 131 II 449 E 1.3. Zu den strengeren Anforderungen für 
die für das Steuerrecht nicht einschlägigen Konstellationen 
von Art. 84 Abs. 2 BGG sowie Art. 106 Abs. 2 und Art. 117 
BGG vgl. häFelin/haller/Keller, Bundesgericht und Verfas
sungsgerichtsbarkeit nach der Justizreform, N 2021, 2039 f.; 
Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die wesentlichen 
Neuerungen und was sie bedeuten, 27 f.

183 Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG; vgl. auch vorstehend Abschn. 4.1.2. 
Zu weiteren möglichen Konsequenzen eines Verstosses gegen 
die in Art. 42 Abs. 2 BGG umschriebene Begründungspflicht 
vgl. auch Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, 
BBl 2001, 4294 f.

184 Art. 65 BGG; vgl. nachstehend Abschn. 4.3.13.
185 Art. 62 Abs. 1 BGG; vgl. auch bereits Art. 150 Abs. 1 OG. Bei 

Vorliegen besonderer, weder im Gesetz noch in der Botschaft 
zur Totalrevision der Bundesrechtspflege näher ausgeführter 
Gründe kann allerdings auf die Erhebung des Kostenvor
schusses ganz oder teilweise verzichtet werden; vgl. demge
genüber mögliche Gründe bei Spühler/DolGe/VocK, Art. 62 
BGG N 2. Unter genau umrissenen Umständen, nämlich bei 
fehlendem Wohnsitz in der Schweiz oder nachweislicher Zah
lungsfähigkeit, kann zudem die das Bundesgericht anrufende 
Partei auch auf Begehren der Gegenpartei zur Sicherstellung 
einer allfälligen Parteientschädigung verpflichtet werden (Art. 
62 Abs. 2 BGG¸ vgl. auch bereits Art. 150 Abs. 1 OG); zur Be
messung der Parteientschädigung vgl. Art. 68 BGG sowie 
nachstehend Abschn. 4.3.13. Nach wie vor besteht auch die 
Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege; Art. 64 BGG.

186 Die Erteilung des Zahlungsauftrags an eine Bank innert der 
Frist genügt nach bis Ende 2006 geltendem Recht dagegen 
nicht. Erfolgt die Ausführung der Zahlung zwischen der Bank 
und der Post auf elektronischem Weg (Benützung elektro
nischer Datenträger bzw. elektronische Datenübermittlung im 
Rahmen des Sammelauftragsdienstes der Post [SAD]), so ka
men angesichts der Besonderheiten dieser Zahlungsart und 
der damit verbundenen technischen Abläufe spezielle Regeln 
zur Anwendung. Die Zahlung galt nur dann als rechtzeitig ge
leistet, wenn einerseits die elektronischen Daten bzw. der Da
tenträger spätestens am letzten Tag der vom Gericht festge
setzten Frist der Post übergeben wurde und andererseits das 
eingesetzte Fälligkeitsdatum noch innert der vom Gericht fest

Vorschusses oder für eine Sicherstellung als gewahrt, 
wenn der Betrag rechtzeitig zu Gunsten des Bundesge-
richts der Schweizerischen Post übergeben oder einem 
Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden 
ist187. Eine zusätzliche Milderung erfuhr die Regelung 
durch die im Verlauf der parlamentarischen Beratungen 
eingefügte Verpflichtung des Gerichts zur Ansetzung ei-
ner Nachfrist bei Verpassen der ersten Frist zur Leistung 
eines Kostenvorschusses188.

4.3.7 Keine aufschiebende Wirkung der 
Beschwerde

Die öffentlich-rechtliche Einheitsbeschwerde hat in der 
Regel keine aufschiebende Wirkung, es sei denn, solches 
werde ausdrücklich angeordnet189. Ob es sich bei der ge-
nannten Beschwerde um ein ausserordentliches Rechts-
mittel handelt, das Rechtskraft und Vollstreckbarkeit der 
angefochtenen Entscheide hemmt, ist umstritten190. Geht 
man von einem ausserordentlichen Rechtsmittel aus, so 
ist das im vorinstanzlichen Entscheid Erkannte (theore-
tisch) vollstreckbar, was trotz bestehendem Rückzah-
lungs anspruch bei Obsiegen vor Bundesgericht bei der 
im vorinstanzlichen Verfahren noch unterliegenden Par-
tei zu Liquiditätsproblemen führen kann. In potentiell 
entsprechenden Konstellationen empfiehlt sich deshalb 
bis zur entsprechenden Klärung durch das Bundesgericht 
vorsichtshalber ein Gesuch um Gewährung der aufschie-
benden Wirkung191.

gesetzten Zahlungsfrist lag; vgl. etwa (anstelle vieler) BGer 
1P.465/2006, 14.8.2006, E 2.

187 Art. 48 Abs. 4 BGG. Wie allerdings Walther, Auswirkungen 
des BGG auf die Anwaltschaft/Parteivertretung, 360, ange
sichts des im massgeblichen Punkt gegenüber dem heute 
einschlägigen Art. 21 VwVG unveränderten Inhalts, wonach 
die Übergabe des Betrags an die schweizerische Post zur Frist
wahrung genügt, zum Schluss kommt, fürderhin sei die Wah
rung der Zahlungsfrist nicht mehr durch rechtzeitige Überga
be eines Zahlungsauftrags an die Post möglich, bleibt un
klar.

188 Art. 62 Abs. 3 und 63 Abs. 2 BGG; anders, ohne Ansetzung 
einer Nachfrist, noch ausdrücklich Botschaft zur Totalrevision 
der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 3404; vgl. auch Karlen, Das 
neue Bundesgerichtsgesetz – Die wesentlichen Neuerungen 
und was sie bedeuten, 30.

189 Art. 103 BGG; anders noch Art. 111 Abs. 1 OG. Damit wollte 
der Gesetzgeber auch die Attraktivität der Beschwerde an das 
Bundesgericht senken und dieses entlasten; Von WerDt, Art. 
103 BGG N 6. Weiterhin aufschiebende Wirkung hat die bei 
den von Bundesorganen erhobenen Steuern einschlägige Be
schwerde an das Bundesverwaltungsgericht; Art. 37 VGG iVm 
Art. 55 Abs. 1 VwVG.

190 Ein ordentliches Rechtsmittel unter Berufung auf Art. 119  
Abs. 1 BGG bejahend aemiSeGGer, Der Beschwerdegang in öf
fentlichen Angelegenheiten, 116; a. A. ZieGler, Zur Rechtsna
tur der künftigen Einheitsbeschwerden, 56 f.

191 Art. 103 Abs. 3 BGG. Vgl. dazu neuerdings ausführlich Baum
BerGer, Aufschiebende Wirkung bundesrechtlicher Rechtsmit
tel im öffentlichen Recht, 174 ff.
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4.3.8 Eingeschränkte Offizialmaxime durch 
das Bundesgericht

Das Bundesgericht wendet das Recht zwar von Amtes 
wegen an192. Die Verletzung von Grundrechten und von 
kantonalem und interkantonalem Recht wird allerdings 
nur insofern geprüft, als eine solche Rüge in der Be-
schwerde vorgebracht und begründet worden ist193. Da-
mit wird die heute sowohl bei der staatsrechtlichen Be-
schwerde als auch der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
geltende Praxis festgeschrieben194. Fehlt es an einer sol-
chen Begründung und «führt der Beschwerdeführer nicht 
zumindest in erkennbarer Weise an, welches Grundrecht 
seiner Meinung nach verletzt sei, und legt er nicht kurz 
dar, worin die behauptete Verletzung bestehe, unter-
bleibt die Überprüfung durch das Bundesgericht»195.

4.3.9 Kognition des Bundesgerichts

Das Bundesgericht übt eine Rechtskontrolle aus und ist 
dementsprechend an den Sachverhalt gebunden, wie ihn 
die Vorinstanz festgestellt hat196. Bereits daraus folgt die 
grundsätzliche Unzulässigkeit des Vorbringens neuer 
Tatsachen und Beweismittel vor Bundesgericht197. Neue 
Tatsachen und Beweismittel dürfen dementsprechend 
nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid 
der Vorinstanz dazu Anlass gegeben hat198. Nicht geregelt 
ist im Gesetz allerdings, inwieweit Tatsachen, welche 
sich erst nach dem vorinstanzlichen Entscheid verwirk-
licht haben (so genannte echte tatsächliche Noven) und 

192 Art. 106 Abs. 1 BGG; vgl. dazu auch Von WerDt, Art. 106 BGG 
N 2 ff.

193 Art. 106 Abs. 2 BGG; zur Begründungspflicht vgl. vorstehend 
Abschn. 4.3.5. Zu den Gründen für diese Regelung vgl. Bot
schaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 
4344.

194 Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 
4344; aemiSeGGer, Der Beschwerdegang in öffentlichen Ange
legenheiten, 118 ff.

195 Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 
4345. Da alle Beschwerdegründe mit demselben Rechtsmittel 
vorgebracht werden können, muss in der Beschwerdeschrift 
selbst darauf geachtet werden, dass dem Rügeprinzip – wo 
nötig – genügend nachgekommen wird; vgl. auch Gächter/
thurnherr, Neues Bundesgerichtsgesetz: Rechtsschutz ge
wahrt, 34.

196 Art. 105 Abs. 1 BGG; vgl. vorstehend Abschn. 4.2.2. Eine 
 Ausnahme besteht für gewisse sozialversicherungsrechtliche 
Streitigkeiten (Art. 105 Abs. 3 BGG); vgl. zu dieser system
widrig erweiterten Kognition Von WerDt, Art. 105 BGG   
N 6 f.

197 Vgl. etwa die dies aufnehmende Erwägung im Entscheid des 
VGer ZH vom 22.12.1999, RB 1999 Nr. 149 E 2.

198 Art. 99 Abs. 1 BGG; zu den Beispielen zulässiger Noven im 
Sinne dieses Artikels vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bun
desrechtspflege, BBl 2001, 4339 f. Neue Begehren dagegen 
sind gänzlich unzulässig (Art. 99 Abs. 2 BGG); vgl. Daum/ 
marti, Die öffentlichrechtliche Einheitsbeschwerde, 37.

neue Rechtsbehauptungen zulässig sind. Einschlägig 
bleibt diesbezüglich die bisherige Rechtsprechung199.

Für das Steuerrecht bedeutet dies, dass echte Noven vom 
Novenverbot ausgenommen sind, und zwar namentlich 
neue tatsächliche Behauptungen und Beweismittel, die 
auf einem Revisions- oder – bei den direkten Steuern – 
auf einem Nachsteuergrund beruhen oder der Stützung 
von geltend gemachten Rechtsverletzungen dienen, die 
ihrer Natur nach neuer tatsächlicher Vorbringen oder Be-
weismittel bedürfen200.

Das vor Bundesgericht bestehende Novenverbot erweist 
sich im Übrigen im Lichte der Rechtsweggarantie als un-
problematisch, garantiert diese doch nicht einmal einen 
Zugang zum Bundesgericht, geschweige denn eine be-
stimmte Art der Überprüfung201.

4.3.10 Ausweitung der Öffentlichkeit von Ver-
handlungen und Urteilsberatungen

Währenddem das noch geltende Recht in gewissen Be-
reichen die Öffentlichkeit von Verhandlungen, Bera-
tungen und Abstimmungen ganz ausschloss und in Steu-
ersachen blosse Parteiöffentlichkeit vorsah202, sind fort-
an Parteiverhandlungen wie auch die mündlichen Bera-
tungen und die darauf folgenden Abstimmungen in allen 
Rechtsgebieten grundsätzlich öffentlich203. Nach wie vor 
kann aber im Einzelfall die Öffentlichkeit ganz oder teil-
weise ausgeschlossen werden, wenn eine Gefährdung 
der Sicherheit, der öffentlichen Ordnung oder der Sitt-
lichkeit zu befürchten ist oder das Interesse einer beteilig-
ten Person es rechtfertigt204. Ein derartiges Interesse kann 
allerdings angesichts der bewussten Abschaffung der 
Parteiöffentlichkeit in Steuersachen nicht allein darin be-
stehen, dass die in der Streitsache erscheinenden Steuer-
daten des Beschwerdeführers der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden205. Die damit erfolgende Durchbre-

199 BGE 125 II 508 E 3 (echte rechtliche Noven); BGE 130 II 497 
E 2 (echte tatsächliche Noven).

200 Vgl. etwa Art. 51 bzw. 53 StHG und Art. 147 bzw. 151 DBG. 
Vgl. auch BeuSch/BärtSchi, Rechtsschutz bei den harmonisier
ten Staats und Gemeindesteuern und der direkten Bundes
steuer, 4.7.2.

201 auBert/mahon, Art. 29a BV N 5; BeuSch, Auswirkungen der 
Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im 
Steuerrecht, 734. Novenverbote sind in diesem Licht sogar 
vor kantonalen Instanzen denkbar; vgl. nachfolgend Abschn. 
4.5.4.

202 Art. 17 Abs. 1 und 2 OG.
203 Art. 59 Abs. 1 BGG. Eine mündliche Parteiverhandlung bzw. 

eine mündliche Urteilsberatung findet aber nicht in jedem Fall 
statt; in der überwiegenden Anzahl der Fälle wird nach wie 
vor auf dem Weg der Aktenzirkulation entschieden werden; 
Art. 57 f. BGG; vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bundes
rechtspflege, BBl 2001, 4302 f.

204 Art. 59 Abs. 2 BGG.
205 Gl. M. von WerDt, Art. 59 BGG N 11. Etwas anderes könnte 

allenfalls immerhin aus der Botschaft zur Totalrevision der 
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chung des Steuergeheimnisses findet im BGG ohne wei-
teres eine genügende gesetzliche Grundlage206.

Diese Beibehaltung bzw. (bezogen auf das Steuerrecht) 
Ausweitung der Öffentlichkeit befindet sich auch in 
Übereinstimmung mit dem Öffentlichkeitsgesetz (BGÖ) 
vom 17.12.2004207. Nur die öffentliche mündliche Ur-
teilsberatung ermöglicht im Übrigen auch, die Rechtspo-
sition einer auch nach Diskussion noch bestehenden 
Minderheit zur Kenntnis zu bekommen. Nach wie vor 
nicht vorgesehen ist nämlich die Publikation von Min-
derheitsmeinungen208.

4.3.11 Keine Reformatio in peius

Ab dem 1.1.2007 auch im Steuerrecht ausdrücklich aus-
geschlossen ist eine Reformatio in peius zu Ungunsten 
des Beschwerdeführenden209. Diese bis anhin bei der Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde bestehende Möglichkeit210, 
welche vom Bundesgericht nicht selten angewendet211 
und zu Recht seit langem kritisiert worden ist212, wurde 

Bundesrechtspflege gelesen werden, in der festgehalten wird, 
Art. 59 Abs. 2 BGG decke die in Art. 17 Abs. 1 und 2 OG ge
regelten Fälle ohne weiteres ab (BBl 2001, 4303; in diesem 
Sinn wohl auch Spühler/DolGe/VocK, Art. 59 BGG N 2). Auf 
jeden Fall ist – so man die Öffentlichkeit auszuschliessen 
wünscht – ein entsprechender, rechtzeitiger Antrag ratsam. 
Eine endgültige Klärung dieser Frage wird erst die bundes
gerichtliche Praxis bringen.

206 Vgl. ZWeiFel, Art. 110 DBG N 13.
207 Dieses Gesetz ist auf den 1.7.2006 in Kraft getreten, gilt für 

das Bundesgericht unmittelbar allerdings nur sinngemäss, 
soweit dieses administrative Aufgaben oder solche im Zu
sammenhang mit der Aufsicht über das Bundesverwaltungs
gericht und das Bundesstrafgericht erfüllt (Art. 28 Abs. 1 BGG; 
vgl. auch Art. 17a OG). Für Gerichtsverfahren selbst ist das 
Gesetz nicht einschlägig; Art. 3 Abs. 1 BGÖ. 

 Zur zunehmenden Bedeutung einer über diese eher klas
sischen Elemente hinausgehenden Informationspolitik durch 
Gerichte vgl. Saxer, Vom Öffentlichkeitsprinzip zur Justizkom
munikation – Rechtsstaatliche Determinanten einer verstärk
ten Öffentlichkeitsarbeit der Gerichte, 459 ff.

208 Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001, 
4303. Eine Einführung dieses in verschiedenen Staaten ver
breiteten, beim Europäischen Gerichtshof für Menschen
rechte und auch in verschiedenen Kantonen (vgl. etwa § 138 
Abs. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes des Kantons Zürich 
vom 13.6.1976) bestehenden Instituts auch für die Gerichte 
des Bundes wurde soweit ersichtlich nie diskutiert.

209 Art. 107 Abs. 1 BGG.
210 Art. 114 Abs. 1 OG.
211 Vgl. etwa das Beispiel bei caSanoVa, Die steuerrechtliche 

Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Kanto
nale Abgaben (inkl. Steuerharmonisierung), 99 f., sowie die 
bei den Autoren in Fn 212 besprochenen Beispiele.

212 Vgl. dazu grundlegend und die Fragwürdigkeit der Reforma
tio in peius nachweisend bereits BöcKli, Reformatio in pejus 
– oder der Schlag auf die hilfesuchende Hand, 97 ff. Vgl. auch 
aus neuerer Zeit FelBer, Abfuhr trotz Rückzug der Beschwer
de, Eigentümliches Verfahrensrecht im Steuerrecht, 536;  
SimoneK, Die steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesge
richts im Jahre 2003 – Direkte Bundessteuer, 14 f.; DieS., Die 

richtigerweise ersatzlos gestrichen213. Dies gibt kanto-
nalen Rechtsmittelinstanzen, deren kantonales Recht ei-
ne Reformatio in peius nicht zwingend zulässt bzw. bei 
Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen vor-
schreibt, ab dem 1.1.2007 die Möglichkeit, ihrerseits 
ebenfalls wieder auf derartige Schlechterstellungen zu 
verzichten214.

4.3.12 Reformatorische Entscheide ausser im 
StHG-Bereich

Was die Art des gutheissenden Entscheides betrifft, so 
übernimmt das BGG die für die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde geltende Regelung. Heisst das Bundesgericht 
nämlich die Beschwerde gut, so entscheidet es in der Sa-
che selbst oder weist diese zu neuer Beurteilung an die 
Vorinstanz zurück. Es kann die Sache aber auch an die 
Behörde zurückweisen, die als erste Instanz entschieden 
hat215. Das Fällen rein kassatorischer Entscheide, wie 
 dies bei der staatsrechtlichen Beschwerde noch aus-
schliesslich möglich war216, ist damit an sich nicht mehr 
vorgesehen217. Vorbehalten bleiben müssen allerdings 
spezialgesetzliche Regelungen, welche im Rahmen der 
umfassenden Anpassung anderer Bundesgesetze nicht 
geändert worden sind. Genau eine solche Ausnahme 
sieht das Steuerharmonisierungsgesetz weiterhin vor218: 
Erweist sich eine Beschwerde als begründet, so hebt das 
Bundesgericht den Entscheid auf und weist die Sache zur 
neuen Beurteilung an die Vorinstanz zurück219.

Nachdem aufgrund der Zulässigkeit der öffentlich-recht-
lichen Einheitsbeschwerde bezogen auf genuin kanto-
nale Angelegenheiten wie die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer sowie selbst bei der subsidiären Verfas-
sungsbeschwerde nunmehr bei Gutheissung (theoretisch) 
reformatorische Entscheide möglich sind220, ist nicht 

steuerrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jah
re 2004 – Direkte Bundessteuer, 23 ff. mwH.

213 Vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 
2001, 4345.

214 Vgl. etwa den Entscheid des VGer ZH vom 23.10.2002, in wel
chem dieses contre coeur aufgrund der Vorgaben von StHG 
und DBG und angesichts von Art. 114 Abs. 1 OG als zweite 
kantonale Gerichtsinstanz ebenfalls die Reformatio in peius 
einführen musste; RB 2002 Nr. 116, RB 2003 Nr. 98.

215 Art. 107 Abs. 2 BGG; vgl. Art. 114 Abs. 2 OG.
216 Vgl. häFelin/haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht. Die 

neue Bundesverfassung, N 2041, mit Hinweisen auf schon 
damals bestehende Ausnahmen.

217 Vgl. aemiSeGGer, Der Beschwerdegang in öffentlichen Ange
legenheiten, 171 f.; Daum/marti, Die öffentlichrechtliche Ein
heitsbeschwerde, 38.

218 Geändert bzw. terminologisch angepasst wurde nämlich le
diglich Art. 73 Abs. 1 StHG.

219 Art. 73 Abs. 3 StHG; gl. M. oBerSon, Droit fiscal suisse, § 23 
N 100.

220 Art. 107 Abs. 2 iVm Art. 117 BGG. Für den Bereich der subsi
diären Verfassungsbeschwerde wird immerhin erwartet, dass 
das Bundesgericht sich wie ehedem bei der staatsrechtlichen 
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recht einsichtig und lässt sich auch aus den Materialien 
nicht entnehmen, weshalb gerade im Steuerharmonisie-
rungsbereich genau diese Ausnahme bestehen blieb221.

4.3.13 Kosten- und Entschädigungsfolgen

Anders als nach bisherigem Recht gibt es ab dem 1.1.2007 
vor Bundesgericht in keinem Rechtsgebiet mehr aus-
nahmslos kostenlose Verfahren222. Bei den bis anhin kos-
tenlosen Verfahren wird allerdings nur eine höchst be-
scheidene Gebühr von maximal Fr. 1000 erhoben223, und 
nach wie vor kann ausnahmsweise auf die Erhebung von 
Kosten gänzlich verzichtet werden224. Weiterhin ist die 
Gerichtsgebühr auch streitwertabhängig225. Die maxima-
len Gebühren wurden dabei der Teuerung angepasst und 
betragen allerhöchstens Fr. 200 000226. Die Gerichtskos-
ten werden in der Regel der unterliegenden Partei aufer-
legt227, und zwar – da es bei Steuern stets um Vermögens-
interessen des Gemeinwesens geht – auch der unterlie-
genden öffentlichen Hand228.

Was die Parteientschädigung betrifft, so bestimmt das 
Bundesgericht im Urteil, ob und bejahendenfalls in wel-
chem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der 
unterliegenden zu ersetzen sind229. Dem obsiegenden Ge-
meinwesen ist allerdings – zumindest im Steuerrecht – 
kaum je eine Parteientschädigung zuzusprechen, werden 
die Eidg. Steuerverwaltung oder auch die kantonalen 

Beschwerde auf eine Kassation beschränken wird. Regelmäs
sig nur eine solche kommt im Übrigen auch bei erfolgreichen 
Beschwerden gegen kantonale Erlasse in Frage; vgl. häFelin/
haller/Keller, Bundesgericht und Verfassungsgerichtsbarkeit 
nach der Justizreform, N 2043.

221 Der Gesetzgeber sah diese Variante beim Erlass des StHG 
wohl deshalb vor, weil er die selbst im harmonisierten Recht 
noch bestehenden Freiräume und die entsprechende – zumin
dest partielle – Souveränität der Kantone unterstreichen 
wollte. Von diesen Freiräumen ist allerdings bekanntlich an
gesichts der die vertikale Steuerharmonisierung betonenden 
Rechtsprechung des Bundesgerichts nur mehr wenig übrig 
geblieben; vgl. vorstehend Fn 19.

222 Art. 65 BGG; vgl. auch Walther, Auswirkungen des BGG auf 
die Anwaltschaft/Parteivertretung, 375. Dies schliesst nicht 
aus, dass keine der Parteien diese Kosten tragen muss, weil 
diese zufolge Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege 
zugunsten der unterliegenden Partei (Art. 64 BGG) auf die 
Gerichtskasse genommen werden.

223 Art. 65 Abs. 4 BGG. Zu den bis Ende 2006 noch kostenlosen 
Verfahren vgl. Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechts
pflege, BBl 2001, 3405, sowie Karlen, Das neue Bundesge
richtsgesetz – Die wesentlichen Neuerungen und was sie be
deuten, 30 f.

224 Art. 66 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 BGG.
225 Art. 65 Abs. 2 ff. BGG; zur Streitwertberechnung vgl.   

Art. 51 ff. BGG.
226 Art. 65 Abs. 3 lit. b iVm Abs. 5 BGG.
227 Art. 66 Abs. 1 BGG, mit Hinweis auf die Existenz möglicher 

Ausnahmen (vgl. auch Abs. 2).
228 Art. 66 Abs. 4 BGG; vgl. bereits Art. 156 Abs. 2 OG. 
229 Art. 66 Abs. 1 und 2 BGG.

Steuerverwaltungen doch stets in ihrem amtlichen Wir-
kungskreis tätig230.

4.3.14 Eröffnung der Entscheide

Was die Eröffnung der Entscheide betrifft, so ist auf die 
Neuheit hinzuweisen, dass diese mit dem Einverständnis 
der Partei auch auf elektronischem Weg erfolgen kann231. 
Die letztlich für den Erfolg dieses Weges entscheidenden 
Detailnormen, die Anforderungen an die elektronische 
Eröffnung, regelt das Bundesgericht in einem Regle-
ment232.

4.4 Übergangsrecht

Per 1.1.2007 werden nicht nur das BGG in Kraft gesetzt 
und unzählige weitere Bundesgesetze geändert, sondern 
auch das alte Bundesrechtspflegegesetz aufgehoben233. 
Dieses wird allerdings noch eine gewisse Zeit seine Be-
deutung behalten. Das Bundesgerichtsgesetz enthält 
nämlich eine für Prozessgesetze übliche Übergangsbe-
stimmung: So ist es erst auf die nach seinem Inkrafttreten 
beim Bundesgericht eingeleiteten Verfahren anwendbar, 
auf ein Beschwerdeverfahren sogar nur dann, wenn auch 
der angefochtene Entscheid nach dem Inkrafttreten 
dieses Gesetzes ergangen ist234.

Nicht zu verwechseln ist dieses Übergangsrecht mit der 
den Kantonen für die Anpassung ihrer Gesetzgebung zur 
Verfügung stehenden Übergangsfrist235.

4.5 Auswirkungen auf die Kantone

4.5.1 Richterliche Vorinstanzen

Die neue Justizordnung sieht nur noch ganz ausnahms-
weise vor, dass – spätestens ab 1.1.2009 nach Ablauf der 

230 Art. 68 Abs. 3 BGG.
231 Art. 39 Abs. 2 BGG; Art. 60 Abs. 3 BGG; Art. 3 ReRBGer.
232 Art. 60 Abs. 3 BGG; Reglement des Bundesgerichts vom 

5.12.2006 über den elektronischen Rechtsverkehr mit Parteien 
und Vorinstanzen (ReRBGer); vgl. (ausführlich) Bühler, Der 
elektronische Geschäftsverkehr mit dem schweizerischen 
Bundesgericht, 397 ff.; zum Fristenlauf Spühler/DolGe/VocK, 
Art. 44 BGG N 3. Zur Berechtigung der Regelung dieser Fra
gen in einem Reg lement vgl. auch BeuSch/rohner, Möglich
keiten und Grenzen der elektronischen Einreichung von 
Steuer erklärungen bei den direkten Steuern, sowie vorste
hend Fn 176.

233 Art. 131 Abs. 1 BGG.
234 Art. 132 Abs. 1 BGG. Auf am 1.1.2007 hängige Verfahren ist 

das BGG mithin ebenso wenig anwendbar wie auf im Jahre 
2007 vor Bundesgericht eingereichte Beschwerden, welche 
von den Vorinstanzen noch im Jahre 2006 eröffnet worden 
sind (vgl. Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die we
sentlichen Neuerungen und was sie bedeuten, 75). Dement
sprechend ist Art. 112 BGG für solche Entscheide noch nicht 
einschlägig.

235 Vgl. nachstehend Abschn. 4.5.2.
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zweijährigen Übergangsfrist236 – gegen Entscheide nicht-
richterlicher Behörden an das Bundesgericht gelangt 
werden kann237. Demzufolge sind durch die Kantone 
auch in denjenigen Gebieten (obere) Gerichtsinstanzen 
zu schaffen, in denen der Ausnahmenkatalog der öffent-
lich-rechtlichen Einheitsbeschwerde greift und nur eine 
subsidiäre Verfassungsbeschwerde geführt werden 
kann238. Mindestens eine Gerichtsinstanz mit einer um-
fassenden Rechts- und Sachverhaltskontrolle verlangt im 
Übrigen bereits die nach Ablauf der zweijährigen Über-
gangsfrist239 spätestens ab 1.1.2009 ebenfalls geltende 
Rechtsweggarantie240.

Das Bundesgerichtsgesetz sowie die Bundesgesetzge-
bung verlangen im öffentlichen Recht von den Kantonen 
aber keinen doppelten gerichtlichen Instanzenzug241.

Im Steuerrecht sind die durch die Rechtsweggarantie und 
das neue Bundesgerichtsgesetz ausgelösten Anpassungen 
relativ gering, existiert doch bei der zahlenmässig bedeu-
tendsten Art des Verfahrens, der Steuererhebung, sowie 
demjenigen mit den einschneidendsten Wirkungen, der 
Steuerstrafe, bereits nach bisherigem Recht ein mehrstu-
figer Rechtsschutz mit mindestens einer Gerichtsins-
tanz242. Anpassungsbedarf besteht dagegen bei Steuerer-

236 Vgl. nachfolgend Abschn. 4.5.2.
237 Art. 86 Abs. 3, 87 und 88 Abs. 1 lit. b BGG. Umstritten ist da

gegen, ob auch Art. 88 Abs. 2 BGG generell in kantonalen 
Stimmrechtsangelegenheiten einen Verzicht auf eine richter
liche Vorinstanz zulässt; zustimmend Karlen, Das neue Bun
desgerichtsgesetz – Die wesentlichen Neuerungen und was 
sie bedeuten, 70; verneinend pFiSterer, Der kantonale Gesetz
geber vor der Reform der Bundesrechtspflege, 305 f.; tophin
Ke, Bedeutung der Rechtsweggarantie für die Anpassung der 
kantonalen Gesetzgebung, 105 f.

 Angesichts der verfassungsrechtlichen Vorgaben der Rechts
weggarantie (Art. 29a BV) ist m. E. davon auszugehen,   
Art. 88 Abs. 2 BGG statuiere keine generell zulässige Ausnah
me. Dies zum einen, weil die Frage, ob die politischen Rech
te der Stimmberechtigten in kantonalen Angelegenheiten 
durch behördliche Akte verletzt werden können, durchaus jus
tiziabel ist. Zum anderen enthält Art. 88 Abs. 2 BGG selbst 
bereits eine Ausnahme von der Überprüfbarkeit bezüglich Ak
te des Parlaments und der Regierung, was den zulässigen 
Ausnahmen von der Rechtsweggarantie entspricht; vgl. 
BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a 
BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 735 ff.

238 Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die wesentlichen 
Neuerungen und was sie bedeuten, 69 f.

239 Vgl. nachfolgend Abschn. 4.5.2.
240 Art. 29a BV.
241 BerGer, Gedanken zu einer Reform der Zuständigkeitsordnung 

in der Zürcherischen Steuerrechtspflege, 96 Fn 8; pFiSterer, 
Der kantonale Gesetzgeber vor der Reform der Bundesrechts
pflege, 295; tophinKe, Bedeutung der Rechtsweggarantie für 
die Anpassung der kantonalen Gesetzgebung, 109.

242 Vgl. die Übersichten bei BeuSch, Auswirkungen der Rechts
weggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steu
errecht, 717 ff.

lass und -bezug, bei welchen es heute vielfach noch kei-
nen genügenden (gerichtlichen) Rechtsschutz gibt243.

Diese Anpassungen gebietet zum einen wie gesagt die 
Rechtsweggarantie, zum anderen aber auch die im Bun-
desgerichtsgesetz vorgesehene Vorinstanzenregelung. 
Zwar sind Erlass und Stundung im Ausnahmenkatalog 
der öffentlich-rechtlichen Einheitsbeschwerde aufge-
führt244 und ist die subsidiäre Verfassungsbeschwerde 
nur zulässig, wenn ein rechtlich geschütztes Interesse an-
gerufen werden kann245. Da aber bei gegebenen Voraus-
setzungen ein Anspruch auf Gewährung des Erlasses be-
steht, gibt es auch ein rechtlich geschütztes Interesse und 
ist nach Durchlaufen des kantonalen Instanzenzuges 
auch eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das 
Bundesgericht möglich246.

Welche gerichtliche Instanz bzw. gerichtlichen Instanzen 
in den Kantonen für diese Überprüfung vorzusehen sind, 
regelt das Bundesrecht nicht abschliessend. Unmittel-
bare Vorinstanzen des Bundesgerichts in diesen Fällen 
sind zwar an sich nur obere kantonale Gerichte, es sei 
denn, es könne als Ausnahme nach einem anderen Bun-
desgesetz gegen Entscheide anderer richterlicher Behör-
den direkt Beschwerde an das Bundesgericht erhoben 
werden247. Genau derartige Ausnahmen lassen das Recht 
der direkten Bundessteuer sowie das Steuerharmonisie-
rungsgesetz für den harmonisierten Bereich zu, ist doch 
in beiden Gesetzen die Einführung einer zweiten kanto-
nalen Gerichtsinstanz den Kantonen überlassen248. Abzu-

243 Vgl. zum Status quo bzw. dem Anpassungsbedarf BeuSch, 
Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den 
Rechtsschutz im Steuerrecht, 725 ff. bzw. 746 ff. Quantitativ 
weitaus bedeutendere Auswirkungen hat diese Regelung da
gegen für andere Gebiete, etwa für das Ausländerrecht, wo 
neu auch die in freiem Ermessen erteilten bzw. eben verwei
gerten Bewilligungen einer gerichtlichen Überprüfung unter
liegen; vgl. dazu weiterführend Kiener/Kuhn, Rechtsschutz im 
Ausländerrecht, 102 ff.

244 Art. 83 lit. m BGG.
245 Art. 115 lit. b BGG. Damit wurde der bei der heutigen staats

rechtlichen Beschwerde geltende Status quo übernommen; 
vgl. Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die wesent
lichen Neuerungen und was sie bedeuten, 57 f.

246 BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von  
Art. 29a BV  auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 741 ff.,  unter 
Widerlegung des das alte Zürcher Steuergesetz betreffenden 
BGE 122 I 373, wo auf eine staatsrechtliche Beschwerde ge
gen die Verweigerung eines Erlasses mangels rechtlich ge
schützten Interesses nicht eingetreten worden war; zustim
mend auch caSanoVa, Die steuerrechtliche Rechtsprechung 
des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Kantonale Abgaben  
(inkl. Steuerharmonisierung), 98, 100; kritisch dazu BerGer, 
Gedanken zu einer Reform der Zuständigkeitsordnung in der 
Zürcherischen Steuerrechtspflege, 108 Fn 55.

247 Art. 86 Abs. 2 BGG.
248 Art. 145 DBG; Art. 50 Abs. 3 StHG; vgl. pFiSterer, Der kanto

nale Gesetzgeber vor der Reform der Bundesrechtspflege, 
312. Kraft höchstrichterlicher Rechtsprechung vorgegeben ist 
allerdings eine Parallelität der Verfahren: Wenn es für die har
monisierten Steuern zwei innerkantonale Instanzen gibt, muss 
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stellen ist mithin zur Bezeichnung der richtigen Vorins-
tanz in den Fällen von Erlass und Stundung auf allfällige 
einschlägige Regelungen des kantonalen Rechts; die 
Kantone besitzen bei der direkten Bundessteuer Spiel-
raum249. Gibt es in einem Kanton zwei gerichtliche In-
stanzen, soll bei diesen Fragen aber nur eine Gerichtsin-
stanz eingesetzt werden250, so steht von vornherein die 
obere kantonale Instanz im Vordergrund251. Dies gilt um 
so mehr, wenn das kantonale Recht die obersten kanto-
nalen Gerichte ausdrücklich festlegt und nur diese qua 
Wahl durch das Volk oder das kantonale Parlament de-
mokratisch legitimiert sind.

So verhält sich die Situation etwa im Kanton Zürich, wo 
für das Steuerrecht nur das Verwaltungsgericht als obers-
tes kantonales Gericht festgelegt ist und auch nur dessen 
Mitglieder durch das kantonale Parlament gewählt wer-
den252.

Kein Spielraum ergibt sich dagegen bezüglich der Fälle 
von Erlass und Stundung bei kantonalen Steuern; da die-
se keinen harmonisierten Bereich betreffen253, muss es 
sich bei einem allfälligen einstufigen kantonalen Instan-
zenzug bei der kantonalen Instanz zwingend um eine 
obere kantonale Instanz handeln, sind doch nur solche 
Vorinstanzen des Bundesgerichts254.

Eine für das Steuerrecht weitere bedeutsame Anpassung 
ergibt sich bei den Sicherstellungsverfügungen betref-
fend die direkte Bundessteuer, wo bis anhin noch über-
haupt keine kantonale Gerichtsinstanz involviert war – 
das Bundesgericht amtet als erste und einzige gericht-

dies auch für die direkte Bundessteuer gelten; BGE 130 II 65; 
vgl. auch BeuSch/BärtSchi, Rechtsschutz bei den harmonisier
ten Staats und Gemeindesteuern und der direkten Bundes
steuer, 3.1; BeuSch, Vereinbarkeit eines Novenverbots vor der 
zweiten kantonalen Instanz mit den Vorgaben des Bundesge
setzes über die direkte Bundessteuer sowie dem Steuerhar
monisierungsgesetz, 869 ff.

249 Vgl. pFiSterer, Der kantonale Gesetzgeber vor der Reform der 
Bundesrechtspflege, 314 ff.

250 Vgl. zu den Gründen für eine Instanz BerGer, Gedanken zu ei
ner Reform der Zuständigkeitsordnung in der Zürcherischen 
Steuerrechtspflege, 106 ff.

251 Vgl. BeuSch/BärtSchi, Rechtsschutz bei den harmonisierten 
Staats und Gemeindesteuern und der direkten Bundessteuer, 
3.2.2.2.

252 Art. 74 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Zürich vom 
27.2.2005 und § 33 Abs. 1 VRPG ZH. Demgegenüber sind die 
Mitglieder der Steuerrekurskommissionen nach heute gel
tendem Recht vom Regierungsrat, also der Exekutive und 
Spitze der Verwaltung, ernannt; § 112 Abs. 1 StG ZH. Vgl. zu 
Aufbau und Besonderheiten der Zürcher Steuerrekurskom
mission müller, Aspekte der Verwaltungsrechtspflege, dar
gestellt am Beispiel von Staatssteuerrekurs und Bundessteu
erbeschwerde nach Zürcher Recht, 49 ff.

253 Vgl. BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von  
Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 731 ff.

254 Art. 86 Abs. 2 iVm Art. 114 BGG.

liche Instanz255 – und eine solche nun neu zu schaffen 
ist256. Auch bei dieser Gerichtsinstanz sollte es sich an 
sich um eine obere kantonale Instanz handeln, weil von 
der eigentlichen Intention des Gesetzgebers her nur diese 
zulässige Vorinstanzen des Bundesgerichts sind, das 
nachher nach wie vor angerufen werden kann257. In Kan-
tonen, in denen ein zweistufiger Instanzenzug besteht258, 
steht deshalb auch für diesen Sachbereich erneut die 
zweite Instanz als Beschwerdeinstanz für Fragen der 
Steuersicherung im Vordergrund259, woran sich auch da-
durch nichts ändert, dass das DBG gemäss seiner kons-
tanten Terminologie von der «kantonalen Steuerrekurs-
kommission» spricht260.

4.5.2 Übergangsfrist für Anpassungen

Gemäss den Vorgaben des Bundesgerichtsgesetzes haben 
die Kantone zwei Jahre Zeit, um für den Bereich der öf-
fentlich-rechtlichen Einheitsbeschwerde die notwen-
digen Ausführungsbestimmungen über die Zuständig-
keit, die Organisation und das Verfahren der Vorinstan-
zen zu treffen261. Also müssen die entsprechenden Ände-
rungen spätestens auf den 1.1.2009 erfolgen. Diese Re-
gelung warf allerdings Fragen in Bezug auf die Geltung 
bzw. das Verhältnis der auf den 1.1.2007 in Kraft tre-
tenden Rechtsweggarantie auf262. Dieser Artikel enthält 
nämlich keine Übergangsfrist, weshalb in der Lehre auch 
ohne gesetzliche Umsetzung auf kantonaler Ebene für 
 eine sofortige Anwendbarkeit plädiert worden ist263. Um 
dies abschliessend zu klären, wurde im Bundesgerichts-
gesetz in der ersten Änderungsnovelle festgehalten, die 

255 Art. 169 Abs. 3 DBG.
256 Art. 169 Abs. 3 DBG in der Fassung gemäss Verwaltungsge

richtsgesetz (VGG). Es besteht allerdings eine Übergangsfrist 
von zwei Jahren zur Einführung dieser Instanz; Art. 130  
Abs. 2 BGG; vgl. auch nachstehend Abschn. 4.5.2. Zur Pro
blematik der damit verbundenen Verlängerung des Instan 
zenzugs gerade in diesem Rechtsgebiet vgl. nachstehend 
 Abschn. 4.5.3.

257 Art. 86 Abs. 2 BGG.
258 Vgl. dazu BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von 

Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 718 Fn 44 
mwH.

259 BeuSch/BärtSchi, Rechtsschutz bei den harmonisierten Staats 
und Gemeindesteuern und der direkten Bundessteuer, 3.2.2.2; 
a. A. BerGer, Gedanken zu einer Reform der Zuständigkeits
ordnung in der Zürcherischen Steuerrechtspflege, 114.

260 Welche Instanz innerkantonal nämlich die Funktion der «kan
tonalen Steuerrekurskommission» gemäss Terminologie des 
DBG übernimmt, bestimmt selbstredend das kantonale 
Recht.

261 Art. 130 Abs. 2 BGG (in der Fassung vor Änderung durch das 
Bundesgesetz über die Bereinigung und Aktualisierung der 
Totalrevision der Bundesrechtspflege).

262 Art. 29a BV.
263 So etwa BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von 

Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 751 f.; pFiS
terer, Der kantonale Gesetzgeber vor der Reform der Bun
desrechtspflege, 326.
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bereits erwähnte, im Gesetz vorgesehene Übergangsfrist 
stelle «indirekt auch eine Übergangsfrist für die Umset-
zung der Rechtsweggarantie dar»264.

Diese Übergangsfrist führt dazu, dass der Rechtsschutz 
– ausserhalb des Anwendungsbereichs von Art. 6  EMRK 
– während dieser zweijährigen Frist je nach kantonaler 
Umsetzungsgeschwindigkeit unterschiedlich sein 
könnte265. Um diese föderalen Ungleichheiten zu vermei-
den, könnte das Bundesgericht allerdings – wie seiner-
zeit bei der Einführung der Steuerharmonisierung auch 
– den Rechtsuchenden in den schneller umsetzenden 
Kantonen den ausgebauten Rechtsschutz erst nach Ab-
lauf der Übergangsfrist zugestehen266. Bis längstens En-
de 2008 werden deshalb auch in den keine Ausnahmere-
gelungen beanspruchenden Gebieten vom Bundesgericht 
selbst Nicht-Gerichte noch als Vorinstanzen akzeptiert.

4.5.3 Länge des Instanzenzuges

Die Einführung des Bundesgerichtsgesetzes sowie die 
damit verbundenen Gesetzesänderungen haben im  
Steuer recht an zwei Stellen Auswirkungen auf die Länge 
des Instanzenzuges. So muss bei interkantonalen Kolli-
sionskonflikten stets ein kantonaler Instanzenzug voll-
ständig durchlaufen werden267. Zudem gibt es bei den  
Sicherstellungsverfügungen betreffend die direkte Bun-
dessteuer eine neue kantonale Gerichtsinstanz als Vor-
instanz des Bundesgerichts268.

Diese zusätzliche Verlängerung des Instanzenzugs ist 
zwar vor dem Hintergrund der angestrebten Entlastung 
des Bundesgerichts verständlich, in der Sache aber unbe-
friedigend. Die Sicherstellungsverfügung ist ja dem im 
SchKG geregelten Arrest nachgebildet269 und stellt die-
sem gegenüber eine Lex specialis dar270. Für den Schuld-
ner, d. h. den Steuerpflichtigen, weist die steuergesetz-
liche Spezialregelung nämlich bereits jetzt einige erheb-

264 Botschaft zum BG über die Bereinigung und Aktualisierung 
der Totalrevision der Bundesrechtspflege; BBl 2006, 3075 f. 
Der entsprechende Art. 130 Abs. 3 BGG wurde wie folgt prä
zisiert: «Innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes 
erlassen die Kantone Ausführungsbestimmungen über die 
Zuständigkeit, die Organisation und das Verfahren der Vorins
tanzen im Sinne der Artikel 86 Absätze 2 und 3 und 88 Ab 
satz 2, einschliesslich der Bestimmungen, die zur Gewährleis
tung der Rechtsweggarantie nach Artikel 29a der Bundesver
fassung erforderlich sind.»; BBl 2006, 5799 f.

265 Vgl. Gächter, RechtswegGarantie: Ein Grundrecht auf Raten, 
31 ff.

266 Vgl. BGE 123 II 588 E 2d (S. 593).
267 Vgl. ausführlicher und kritisch zur Abschaffung des heute noch 

eine Abkürzung zulassenden Art. 86 Abs. 2 OG vorstehend 
Abschn. 4.2.3.

268 Vgl. vorstehend Abschn. 4.5.1.
269 Vgl. die ausdrückliche Marginalie von Art. 78 StHG und  

Art. 170 DBG.
270 Vgl. amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs und 

Konkursrechts, § 51 N 22 ff.

liche Nachteile auf, dauern doch die entsprechenden 
Rechtsmittelverfahren zur Aufhebung der Sicherstellung 
einiges länger als im SchKG. Während dort nach Ver-
hängung des Arrests eine Einsprachefrist von 10 Tagen 
läuft, der Arrestrichter «ohne Verzug» entscheidet und 
auch die obere kantonale Gerichtsbehörde innert 10 Ta-
gen angerufen werden muss, dauert die Beschwerdefrist 
bei der direkten Bundessteuer jeweils 30 Tage, und es ist 
eine Behandlungsfrist weder für die kantonale Instanz 
noch für das Bundesgericht vorgesehen.

4.5.4 Ausgestaltung der kantonalen Kognition 
(Novenverbot)

Bereits aus den Anforderungen an die Kognition der 
 richterlichen Vorinstanzen des Bundesgerichts, wonach 
diese selbst oder eine vorgängig zuständige andere rich-
terliche Behörde den Sachverhalt frei prüfen und das 
massgebende Recht von Amtes wegen anwenden muss271, 
geht hervor, dass bei gesetzlich vorgesehenem Bestehen 
eines kantonalen Gerichtsinstanzenzugs die zweiten (und 
die folgenden) Gerichtsinstanzen in ihren Verfahren ne-
ben Kognitionsbeschränkungen auch Novenverbote vor-
sehen dürfen272. Diesbezüglich ändert sich gegenüber der 
bisherigen Rechtslage nichts, wurde doch genau dies 
durch das Bundesgericht unlängst festgehalten273.

4.5.5 Eröffnung kantonaler Entscheide

Was die Eröffnung der kantonalen Entscheide betrifft, so 
ändert sich gegenüber heute wenig. Zum einen wird die 
bereits aus dem rechtlichen Gehör fliessende Begrün-
dungspflicht konkretisiert274. Zum anderen wird festge-
halten, dass die für eine Anfechtung in Frage kommen-
den Entscheide der letzten kantonalen Instanzen der zu-

271 Art. 110 BGG. Die unmittelbare Vorinstanz muss dabei ledig
lich zwingend mindestens die Rügen nach Art. 95  98 BGG 
prüfen können (Art. 111 Abs. 3 BGG; vgl. Walther, Aus
wirkungen des BGG auf die Anwaltschaft/Parteivertretung, 
373 f.). Nicht zwingend ist dabei aber, dass das Gericht eine 
Angemessenheitskontrolle vornehmen muss; BeuSch, Auswir
kungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den 
Rechtsschutz im Steuerrecht, 734 mwH; müller, Die Rechts
weggarantie – Chancen und Risiken. Ein Plädoyer für mehr 
Vertrauen in die öffentliche Verwaltung, 176.

272 BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von  Art. 29a 
BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 734; DerS., Verein
barkeit eines Novenverbots vor der zweiten kantonalen 
 Instanz mit den Vorgaben des Bundesgesetzes über die di
rekte Bundessteuer sowie dem Steuerharmonisierungs gesetz, 
869 ff.

273 BGE 131 II 548; vgl. auch zustimmend BeuSch, Zulässigkeit 
eines Novenverbots vor der zweiten kantonalen Instanz im 
Steuerjustizverfahren betreffend die direkte Bundessteuer  
sowie die harmonisierten Staats und Gemeindesteuern,  
1540 f., sowie caSanoVa, Die steuerrechtliche Rechtsprechung 
des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Kantonale Abgaben  
(inkl. Steuerharmonisierung), 95.

274 Vgl. insbesondere Art. 112 Abs. 1 lit. b BGG.
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ständigen Amtsstelle eröffnet werden müssen275. Ange-
sichts des klaren Wortlauts des Gesetzes wird in den letzt-
instanzlichen kantonalen Entscheid selbst dann eine 
Rechtsmittelbelehrung aufzunehmen sein, wenn nur die 
subsidiäre Verfassungsbeschwerde zulässig ist276.

4.6 Spezialfall Steuerstrafrecht

Ausgangspunkt für jede Darstellung des steuerstrafrecht-
lichen Rechtsschutzes durch das Bundesgericht ist auch 
im Jahre 2007 die von Walter R. Pfund zur Charakterisie-
rung der schweizerischen Steuerstraf(verfahrens)-
Rechtsordnung vor nunmehr 28 Jahren gebrauchte Meta-
pher des «Gestrüpps»277. In der Schweiz bestehen näm-
lich eigentlich zwei Steuerstrafrechtssysteme: dasjenige 
der von Bundesorganen erhobenen Bundessteuern sowie 
dasjenige der durch die Kantone veranlagten Steuern278. 
Während sich allerdings in der ersten Kategorie weitge-
hende Kongruenz feststellen lässt – anwendbar ist nahe-
zu ausschliesslich das Verwaltungsstrafrechtsgesetz279 –, 
differieren – zumindest noch zur Zeit – die steuerstraf-
rechtlichen Rechtsschutzordnungen bei den durch die 
Kantone erhobenen Steuern erheblich280. Im Gegensatz 
zum materiellen Steuerstrafrecht wurde nämlich das Ver-
fahren – trotz an sich bestehender Kompetenz281 – nicht 
harmonisiert. Die Ausgestaltung des Prozessrechtes so-
wie die Organisation und Zuständigkeit der Behörden 
obliegen somit grundsätzlich immer noch den Kanto-

275 Art. 112 Abs. 4 BGG; vgl. auch vorstehend Fn 176.
276 Art. 112 Abs. 1 lit. d (iVm Art. 117) BGG; vgl. auch aemiSeG

Ger, Der Beschwerdegang in öffentlichen Angelegenheiten, 
117; Seiler, Art. 112 BGG N 14.

277 pFunD, Das Gestrüpp unseres Steuerstrafrechts, 1 ff.
278 BlumenStein/locher, System des schweizerischen Steuer

rechts, 357 ff.; BeuSch, Vorbem. zu Art. 61  67 VStG N 5 ff. 
An dieser dualen Struktur wird sich – zumindest vorderhand 
– auch nichts ändern; vgl. den Bericht der Expertenkommis
sion Steuerstrafrecht vom Oktober 2004 (vgl. vorstehend  
Fn 167), 17 ff.; vgl. zu den laufenden Revisionen des Steuer
strafrechts auch die entsprechende, laufend aktualisierte Ru
brik in der Zeitschrift für Schweizerisches und Internationales 
Steuerrecht zsis), www.zsis.ch.

279 BG vom 22.3.1974 über das Verwaltungsstrafrecht (VStrR). 
Dieses steckt zumindest einen mehr oder weniger engen ein
heitlichen Rahmen ab, auch wenn gerade bei den gericht
lichen Verfahren aufgrund der in Art. 82 VStrR erklärten An
wendbarkeit des kantonalen Strafprozessrechts erhebliche 
Unterschiede bestehen können. Diese 27 möglichen Varianten 
sollten allerdings relativ bald verschwinden: Seit dem 1.4.2003 
enthält Art. 123 Abs. 1 BV eine Kompetenz des Bundes zum 
Erlass entsprechender einheitlicher Regelungen, und am 
21.12.2005 wurde die Botschaft zur eidgenössischen Strafpro
zessordnung veröffentlicht (Botschaft zur Vereinheitlichung 
des Strafprozessrechts, BBl 2006, 1085 ff.). Diese wurde durch 
den Ständerat als Erstrat in der Wintersession 2006 verab
schiedet.

280 Vgl. die Übersicht bei BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweg
garantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 
721 ff.

281 Art. 129 Abs. 2 BV.

nen282. Grundkonsens besteht (immerhin) darin, dass 
nicht nur bei der direkten Bundessteuer, sondern bei al-
len kantonalen direkten Steuern (Staats- und Gemeinde-
steuern) das sog. dualistische System der Strafverfol-
gung Anwendung findet283. So werden die Übertretungs-
tatbestände in einem Administrativverfahren vor den zu-
ständigen Steuer- bzw. Steuerjustizbehörden, die Verge-
henstatbestände dagegen von den ordentlichen 
Straf(verfolgungs)-Behörden untersucht und geahn-
det284.

Diese Aufteilung spiegelt sich auch im bundesgericht-
lichen Rechtsschutz. Während bei den in Anwendung der 
prozessualen Vorschriften des Verwaltungsstrafrechts zu 
beurteilenden Steuerstraftatbeständen sowie bei den Ver-
gehenstatbeständen der von den Kantonen veranlagten 
Steuern das Bundesgericht mit der Einheitsbeschwerde 
in Strafsachen angegangen werden kann285, ist die öffent-
lich-rechtliche Einheitsbeschwerde das Rechtsmittel ge-
gen die ursprünglich in einem Administrativverfahren 
ausgesprochenen Übertretungsbussen286.

Da es sich aber auch bei den Übertretungsbussen um 
echte kriminalrechtliche Strafen handelt287, erweist sich 

282 Art. 3 BV iVm fehlendem Harmonisierungstatbestand. Eine 
Ausnahme bildet lediglich die Bezeichnung der Verwaltungs
gerichtsbeschwerde als Rechtsmittel, mit welchem letztins
tanzliche kantonale Entscheide an das Bundesgericht weiter
gezogen werden können müssen; Art. 73 StHG.

283 SieBer, Vorbem. zu Art. 55  58 N 4 ff. mwH, auch zum Fol
genden.

284 Auch an diesem dualistischen System wird sich – zumindest 
vorderhand – nichts ändern; vgl. den Bericht der Experten
kommission Steuerstrafrecht vom Oktober 2004 (vgl. vorste
hend Fn 167), 17 ff.; vgl. dazu auch die entsprechende, lau
fend aktualisierte Rubrik in der Zeitschrift für Schweizerisches 
und Internationales Steuerrecht zsis), www.zsis.ch. So wird 
denn auch auf den 1.1.2007 ausdrücklich festgehalten, in den 
nach StHG ablaufenden Verfahren urteile nie ein Strafgericht; 
Art. 57bis Abs. 2 in der Fassung gemäss VGG. Vgl. den Ent
wurf zu Art. 57bis StHG und die Änderungen von Art. 182 DBG 
(BBl 2004, 6444) sowie die Erklärungen dazu in der Botschaft 
des Bundesrates zu den «Bilateralen II» vom 1.10.2004 (BBl 
2004, 6279 f.). Diese Präzisierungen erfolgten im Zusammen
hang mit der Amts und Rechtshilfe sowie Art. 51 des so ge
nannten SchengenÜbereinkommens und sollen die Verwei
gerung des Informationsaustausches bei blosser Steuerhin
terziehung absichern.

285 So ausdrücklich Art. 188 Abs. 3 DBG sowie Art. 61 StHG in 
der Fassung gemäss BGG. Zur Einheitsbeschwerde in Straf
sachen vgl. SchmiD, Die Strafrechtsbeschwerde nach dem BG 
über das Bundesgericht – eine erste Auslegeordnung, 160 ff., 
sowie thommen/WiprächtiGer, Die Beschwerde in Strafsachen, 
651 ff.

286 Vgl. Art. 182 Abs. 2 DBG in der Fassung gemäss VGG (BBl 
2005, 4152) sowie Art. 73 StHG in der Fassung gemäss VGG 
(BBl 2005, 4153).

287 BeuSch, Vorbem. zu Art. 45  50 StG N 10 mwH; (grundlegend) 
ZWeiFel, Die Strafsteuer als Strafe, 4 ff.

 Der Bericht der Expertenkommission Steuerstrafrecht vom 
Oktober 2004 (vgl. vorstehend Fn 278), 26 ff., spricht bezogen 
auf die übertretungsstrafrechtlichen Regelungen in DBG und 
StHG von «Verwaltungsverfahren mit Sanktionen mit straf
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trotz dieser weiterhin bestehenden Gabelung der Rechts-
mittelwege für den Bereich sämtlicher Steuerstrafen für 
den Weg an das Bundesgericht das für das Strafrecht gel-
tende Anwaltsmonopol als einschlägig288.

5 Subsidiäre Verfassungs-
beschwerde

Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde, welche in der 
Botschaft des Bundesrates noch nicht vorgesehen gewe-
sen war und in den parlamentarischen Beratungen als 
Fangnetz zur Sicherstellung der einheitlichen Anwen-
dung des ganzen Bundes- und Völkerrechts durch die 
Kantone eingefügt worden ist289, kommt als nachgeord-
netes Rechtsmittel ausschliesslich dann in Betracht, 
wenn gegen letztinstanzliche kantonale Entscheide die 
Einheitsbeschwerde aufgrund des Sachgebietsaus-
schlusses290 oder mangels Erreichens des notwendigen 
Streitwerts291 nicht zulässig ist292. Die subsidiäre Verfas-
sungsbeschwerde ist mithin keinesfalls immer dann zu-
lässig, wenn die Einheitsbeschwerde nicht in Frage 
kommt, sondern nur in den erwähnten Konstellationen293; 
nie möglich ist das Einlegen einer subsidiären Verfas-
sungsbeschwerde insbesondere gegen Entscheide von 
Bundesbehörden.

Gerade auch wegen dieser Einschränkung ist der An-
wendungsbereich der subsidiären Verfassungsbeschwer-
de im Steuerrecht von vornherein gering, spielt sie doch 
für alle von Bundesorganen erhobenen Bundessteuern 
wie Mehrwert- und Verrechnungssteuer sowie Stempel-
abgaben keine Rolle. Aber auch in den Gebieten mit kan-
tonalen Endentscheiden ist die subsidiäre Verfassungs-
beschwerde nur bei Fragen von Stundung und Erlass 

rechtlichem Charakter»; vgl. auch den Bericht der Kommissi
on für Wirtschaft und Abgaben des Ständerates vom 13.2.2006 
zur Initiative des Kantons Jura: «Aufhebung von Bundessteu
erbestimmungen, die gegen Artikel 6 EMRK verstossen» (BBl 
2006, 4021) sowie die diesbezügliche Stellungnahme des Bun
desrats vom 12.4.2006 (BBl 2006, 4039).

288 Art. 40 Abs. 1 BGG; vgl. demgegenüber für das «normale» 
Steuerrechtsschutzverfahren vorstehend Abschn. 4.3.2.

289 Zur Entstehungsgeschichte der subsidiären Verfassungsbe
schwerde vgl. Gächter, Neues Bundesgerichtsgesetz: Rechts
schutz gewahrt, 37 f.

290 Art. 83 BGG; vgl. vorstehend Abschn. 4.2.1.2.
291 Art. 83 lit. f; Art. 85 BGG.
292 Art. 113 ff. BGG. Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde  un 

terliegt mithin der so genannten absoluten Subsidiarität; vgl. 
SchWeiZer, Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach neu
em Bundesgerichtsgesetz, 243 f.

293 Vgl. Karlen, Das neue Bundesgerichtsgesetz – Die wesent
lichen Neuerungen und was sie bedeuten, 56 f.; SchWeiZer, 
Die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach neuem Bundes
gerichtsgesetz, 214 ff.

denkbar294. In diesen Gebieten ist deren Ergreifen aller-
dings bei Einhalten der weiteren Prozessvoraussetzungen 
zumindest bei der Verweigerung eines Erlasses möglich. 
Da nämlich bei gegebenen Voraussetzungen ein An-
spruch auf dessen Gewährung besteht, gibt es auch ein 
rechtlich geschütztes Interesse295.

Dabei sei nicht verkannt, dass dies bei der direkten Bun-
dessteuer zur seltsam anmutenden Konstellation führt, 
dass bei zu erlassenen Beträgen von über Fr. 5000, über 
welche die Eidgenössische Erlasskommission und her-
nach das Bundesverwaltungsgericht entscheiden296, we-
gen des Entscheids durch eine Bundesbehörde das Bun-
desgericht nicht angerufen werden kann297, wohingegen 
bei Beträgen unterhalb dieser Limite, welche in die kan-
tonale Zuständigkeit fallen298, gegen den (letztinstanz-
lichen) Entscheid des kantonalen Gerichts nur – aber im-
merhin – die subsidiäre Verfassungsbeschwerde an das 
Bundesgericht erhoben werden kann. Dies ist allerdings 
die hinzunehmende Folge des in der Rechtsmittelord-
nung der direkten Bundessteuer bestehenden geteilten 
Instanzenzugs, wonach bei einer Verfügungszuständig-
keit einer Bundesbehörde auch die Rechtsmittelbehörde 
eine solche des Bundes ist, bei Verfügungszuständigkeit 
einer kantonalen Behörde dagegen auch die Rechtsmittel-
instanz kantonal bleibt299.

Selbst in diesen Fällen dürfte die subsidiäre Verfassungs-
beschwerde im Steuerrecht aber von nur marginaler Be-
deutung bleiben, kann mit ihr doch ausschliesslich die 
Verletzung von verfassungsmässigen Rechten gerügt 
werden300.

294 Art. 83 lit. m BGG; vgl. auch oBerSon, Droit fiscal suisse, § 23 
N 103 ff.

295 Art. 115 lit. b BGG. Vgl. BeuSch, Auswirkungen der Rechts
weggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steu
errecht, 741 ff., unter Widerlegung des das alte Zürcher Steu
ergesetz betreffenden BGE 122 I 373, wo auf eine staatsrecht
liche Beschwerde gegen die Verweigerung eines Erlasses 
mangels rechtlich geschützten Interesses nicht eingetreten 
worden war; zustimmend auch caSanoVa, Die steuerrechtliche 
Rechtsprechung des Bundesgerichts im Jahre 2004 – Kanto
nale Abgaben (inkl. Steuerharmonisierung), 98, 100; kritisch 
dazu BerGer, Gedanken zu einer Reform der Zuständigkeits
ordnung in der Zürcherischen Steuerrechtspflege, 108 Fn 55. 
Zum Erfordernis des rechtlich geschützten Interesses allge
mein und der bisherigen, restriktiven und oft kritisierten 
Rechtsprechung des Bundesgerichts auer, Die Beschwerde
befugnis nach dem neuen Bundesgerichtsgesetz, 203 ff.; vgl. 
des Weiteren auch die Übersicht über die Kritik bei Gächter, 
Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht, 294 f.

296 Art. 102 Abs. 4 DBG iVm Art. 4 Abs. 1 der V über die Behand
lung von Erlassgesuchen für die direkte Bundessteuer.

297 Art. 83 lit. m BGG.
298 Art. 4 Abs. 2 der V über die Behandlung von Erlassgesuchen 

für die direkte Bundessteuer.
299 BeuSch, Auswirkungen der Rechtsweggarantie von Art. 29a BV 

auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, 748 f. mwH.
300 Art. 116 BGG.
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6 Würdigung und Fazit

Die öffentlich-rechtliche Einheitsbeschwerde bringt si-
cherlich – gerade auch für den Rechtsvertreter – gewisse 
Vereinfachungen, wobei sorgfältiges Prozessieren selbst-
redend notwendig bleibt301. Steuerrechtsspezifisch zu be-
grüssen ist insbesondere auch die Abschaffung der Re-
formatio in peius vor Bundesgericht. Daneben führt die 
 Revision aber in Fragen behaupteter interkantonaler 
Doppelbesteuerungen sowie bei Steuersicherungen zu 
nicht sachgerechten Verlängerungen des Instanzenzuges. 
Zu bedauern ist schliesslich, dass der Gesetzgeber darauf 
verzichtet hat, die Justizorganisation des Bundesgerichts 
durch eine vermehrte Spezialisierung vorzubestimmen. 
In nahezu allen übrigen Fragen und insbesondere bei den 
von Bundesorganen erhobenen Steuern bleibt es weitge-
hend bei den bisherigen Lösungen.
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